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14. März2017



Der  Gemeinderat  der  Einwohnergemeinde  Büren  an der  Aare,

gestützt  auf  Art.  4 der  Verordnung  über  die  Harmonisierung  amtlicher

Register  (RegV)"),  Version  nach  6. Revision,  in Kraff  getreten  per

01.02.2016

beschliesst:

Gegenstand Art.  I Diese  Berechtigungsregelung  bestimmt,

a welchen  Behördenmitgliedern  oderAngestellten  und Informations-

systemen  der  Einwohnergemeinde  Büren  an der  Aare  welche  De-

tailprofile  im Sinne  von  Anhang  1 RegV  zugeteilt  werden,

b welche  Behördenmitgliedern  oder  Angestellte  der  Einwohnerge-

meinde  Büren  an der  Aare  dem  Amt  für  Informatik  und Organisati-

on des  Kantons  Bern  (KAIO)  für  GERES  die Eröffnung,  Anderung

oder  Aufhebung  der  GERES-Benutzerkonti  für  Behördenmitglie-

der,  Angestellte  und Informationssysteme  beantragen  können.

Berechtigungen  für  Art.  2 Die  Zuteilung  erfolgt  für  das  GERES  wie  folgt:
das  GERES

Nr. Funktion  / System
Detailprofil

Anhang  I

1. EinwohnerkontrolIbehörde  der  Gemeinde  Büren  an der

Aare  / beinhaltend  den  kantonsweiten  Zugriff

1.1 Leiter/in  Einwohner-/FremdenkontroIle 2 und  2a

2. Steuerbehörde  der  Gemeinde  Büren  an der  Aare

2.1 Steuerregisterführer/in 3

3. AHV  Zweigstelle  der  Ausgleichskasse  des  Kantons  Bern

3.1 AHV-ZweigstelIenleiter/in 5

1) BSG  152.051



4. Regionaler  Sozialdienst  der  folgenden  Gemeinden:  Arch,

Büetigen,  Büren  a.A.,  Diessbach  b. Büren,  Dotzigen,  Leu-

zigen,  Meienried,  Obenuil  b. Büren,  Rüti  b. Büren  und

Wengi  b. Büren

4.1 Leiter/in  Regionaler  Sozialdienst 2b

4.2 Sachbearbeiter/in  Regionaler  Sozialdienst 2b

4.3 Sekretär/in  Regionaler  Sozialdienst 2b

Legende:  Vgl.  Legende  zum  Anhang  ü der  RegV

Detailprüfile:  Nr.  Bezeichnung
2 Einwohnerkontrollbehörde  einer  bernischen  Gemeinde

2a  Elnwohnerkontrollbefü5rde  einer  bernischen  Gemeinde,  kantonsweit

2 b Regionale  Sozialdienste,  Gemeinden  der  Region

3 Steuetbehörde  einer  bernischen  Gemeinde

5 Ausgleichskasse  des  Kantons  Bern (AHV-Zweigstelle)

7  Amt  für  Migration  und Personenstand

Antragsrecht Art.  3 Folgende  Behördenmitglieder  oder  Angestellte  der  Einwohner-

gemeinde  Büren  an der  Aare  sind  berechtigt,  dem  KAIO  die  Eröff-

nung,  Anderung  oder  Aufhebung  der  GERES-Benutzerkonti  jeweils  für

ihre  Unterstellten  bzw.  für  die  Informationssysteme  in ihrem  Verant-

wortungsbereich  zu beantragen:

a Gemeindeschreiberln

b  Finanzverwalterln

Inkrafftreten Art.  4 Diese  Verordnung  tritt  am 1. Mai 2017  in Kraff  und ersetzt  die

Verordnung  vom 14. Oktober  2008  (inkl.  Abänderung  vom  7. April

2015).

Beschlossen  im Gemeinderat  am 14.  März  2017.

Einwohnergemeinde  Büren  an der

Gemeinde

Clau ia  itschi-Herrmann  Y

Gemeindepräsidentin

Marti

tär

3



Diese  Verordnung  ist gratis

erhältlich  am Schalter  der

Gemeindeschreiberei,  Rathaus,  Hauptgasse  IO
(Tel.  032 352  0310)

Sie kann  auch  via Internet

http://www.bueren.ch

eingesehen  werden.
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